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Die große Nummer wird gemacht !
Vor einigen Tagen wurde auf Initiative 
des Frakt ions vors i tzeiuleii der SPD in 
Hess. Landtag, Cest, von den Landtags
fraktionen der SPD, CDU und FDP ein 
neuer Entwurf eines Hess. Hochschul
gesetzes vorgclegt.
Das Hochschulgesetz soll ein Rahmen
gesetz sein, das generelle Bestinnun
gen für alle Hochschulen, also Univer
sitäten (dazu gehört auch die TI'D), 
Fachhochschulen (Ing .-Schulen), Kunst
hochschulen etc. und über deren Zu

sammenarbeit treffen soll. Die Ver
hältnisse in den jeweiligen Bereichen 
- Universitäten, Fachhochschulen etc. 
werden in einzelnen durch ergänzende 
Organisationsgesetze geregelt. Für 
die Universitäten ist das das HUG, 
das bereits in 2.Lesung im Dezember 
behandelt wurde. Das Hochschulgesetz 
soll am 10.3. in 2.Lesung in Landtag 
behandelt und dann im Sommer zusammen 
mit dem HUG in 3.Lesung verabschiedet 
werden.

«landesgesam thochschule  »
Kernstück dieses Entwurfs ist ein als 
Landesgcsanthochschule tezeiebneter 
bürokratischer Apparat, der als ver
längerter Hebel der Staatsadministra
tion eine Reihe wesentlicher Kompe
tenzen der Hochschulen okkupiert.
In kaum noch zu üfcertietender Unver
schämtheit wird zu diesem Versuch, 
den Hochschulen auf legale Heise 
noch die letzten formalen Möglichkei
ten der Selbstbestimmung ihrer Ange
legenheiten zu nehmen, der Begriff 
"Gesamthochschule" nißtraucht,- ein 
Begriff, der für die Institution 
vorgesehen ist, welche die sozialen 
Schranken in Tertiärbereich der Bil
dung überwinden seilte.
Er.tscheidungorgane dieser Landesge- 
samthcchsc'iule sind Präsident und 
Kuratori ur.
Der Präsident wird nicht einmal vom 
Kuratorium gewählt, sondern nur'Mn 
Einvernehmen"mit ihn' von Kultusmi
nister ernannt (§!"(!)) . Cr ist nicht 
dem Kuratorium, sondern dem Kultus
minister verantwortlich (§E(2)}.
Der Präsident kann - ohne an irgend
welche Gremien gebunden zu sein -

- Prüfungsordnungen der Hochschule 
ändern (§5(4)),

- neuimir.atri kul iertc Studenten, die 
sich nur !ci der Landesgesamthoch
schule bewerben dürfen, auf die 
einzelnen Hochschulen verteilen 
(§14(2)),

- den nur:erus clausus und dessen 
Modalitäten für einzelne Fachbe
reiche ar.ordnen ("14(4)) ,

- den staatlichen Hochschulbauämtern 
Hoi su,. gen erteilen (512(1)).

Die übrigen Kompetenzen, die den 
Kuratorium noch verbleiben, dürfen 
de facto ebenfalls vom Präsidenten 
wahrgenemmen werden, da diesem in 
Gegensatz zum Kuratorium ein haupt
amtlicher Düroapparat zur Verfügung 
steht. Abgesehen davon ist die Zu
sammensetzung des Kuratoriums völlig 
indiskutabeli
11 H.i tgl jeder des Landeskuratoriuras 
gehören der Landesregierung und dem 
Landtag an. Die beraten und bc- 
schliefen also bereits die Vorschläge , 
der Kochschulen fczgl . des Haushalts
planes und der Hochschulplanung mit, 
die dann die Landesregierung und der 
Landtag sowieso ncch-ral genehmigen 
müssen. Auf diese Heise will n3n sich 
wehl gegen unerwünschte Beschlüsse der 
Hochschulen absichern. 11 Mi tpl jeder 
des Landeskuratoriums sind Präsidenten, 
Rektoren und Dekane der einzelnen Hoch
schulen. Cei den letzten 9 Hitgliedern 
herrscht Drittelparität zwischen Koch- 
schul1ehrern, Assistenter und sonstigen 
Hochsehui angehörigen. (§4(1))
Die Amtszeit von 2 Jahren in einen 
solchen überregional orientierter, 
und jeder Dasiskontrolle entzogenen 
Gremium verbürgt dann noch die totale 
Anpassung selbst der radikalsten 
Studer.tenvertreter. (§4(4))
Als weiteres Deratungsorgan sind vier 
Gemeinsame Ausschüsse vorgesehen, von 
denen einer für Kapazität und Zulas
sung zuständig ist. Allein diese Tat
sache zeigt deutlich, was von den 
Zusicherungen von Friodeturgs, der 
nuncrus clausus werde so schnell wie 
pöglich abgeschafft, zu halten ist. (■§?]

G eschlichtet w ird durch Relega tion
Ir. den übrigen Teil der Gesetzesvor
lage erscheint wieder das aus dem 
Kess. Universitätsgesetz herausge- 
norarenc Ordnungsrecht - jedcch recht 
stümperhaft verschleiert als "Schlich- 
tungsausschuR" - ein Begriff, der in 
Anbetracht der Kompetenzen dieses 
Gremiums schlicht falsch ist. Der 
Schlichtungsausschu” darf nämlich - 
genau wie der früher vorgesehene 
3rdnur, „saus schuß - uch Ordnungsmaß
nahmen treffen'. Unter Schlichtung

kann nach diesen Entwurf vom Verweis 
bis zur Relegation alles verstanden 
werden. Mährend im KUG-Entwurf noch 
offen gesagt wurde, daß das Ordnungs
recht nur gegen Studenten ai.zuuenden 
ist, wird das in vorliegenden Gesetz
entwurf dadurch zu verschleiern ver
sucht, daß Studenten als " Angehörige 
der Hochschule, soweit für sic keine 
beamtenrechtlichen oder arteitsrecht- 
lichen Vorschriften anzuwendor, sind" 
bezeichnet werden. (§25)

Der eingebaute S taatskom m issar
Von besonderer Bedeutung ist weiter
hin die erhebliche Ausweitung der 
Rechtsaufsicht, die in der vorgese
henen Form schon als Fachaufsicht 
bezeichnet werden kann:
Erfüllen irgendwelche Hochschulorgane 
nicht die ihnen obliegenden Pflichten, 
kann der Kultusminister nach "ange

messener Frist" die erforderlichen 
Entscheidungen bzw. Maßnahmen selbst 
treffen oder die Organe selbst durch 
Beauftragte ersetzen. (§39(2),(3)) 
Genau wie der Humerus Clausus ist also 
auch der Staatskommissar schon im Ge
setz eingebaut.

Die Taktik der H errschenden
Dieser Entwurf, der deutlich die Hand
schrift des v. rschi, ühten Kultusminister- 
kandidaten Best erkennen läßt und - wie 
Leussinks Thesen für ein Bundesrahncn- 
hochschu1gesetz - genau den von der CDU 
vertretenen Interessen entspricht, 
nacht einmal mehr klar, mit welchen Me
thoden die Universitäten völlig der 
Verfügungsgewalt des Kapitalinteresses 
unterstellt werden sollen. Alle studen
tischen Versuche, diesem Prozeß allein 
an der Hochschule entgegenzuwirken, Ki
derstand zu leisten gegen diese insti
tutionellen Änderungen als solche, ge- 
Lcn sich gefährlichen Illusionen hin 
oder betreiben als "konstruktive Kritik' 
an diesem Gesetzentwurf offenes Kompli- 
zer.tur. Ist doch das Gesetz deutlich 
darauf angelegt, die bisher von uns ver
wandten legitimen Methoden, uns Einfluß 
in Hochschul institutioner. zu sichern, 
durch ge sctzestechnisehe Tricks auszu

schalten - Tricks, die sogar jeden for
mal demokratischen Anspruch vor die Hun
de gehen lassen.
Auf zweierlei Weise soll nämlich die 
bisher erfolgreich praktizierte Metho
de, durch massenhaften Druck studenti
scher Cffentlichkeit, die Entscheidungen 
von Hochschulorganen zu beeinflussen, 
unterlaufen werden:
1. durch Auslagerung wesentlicher Ent
scheidungen aus den einzelnen Hochschu
len in die Landesgesanthochschule (re
präsentiert durch Präsident, Kuratorium 
und cir.cn bürokratischen Apparat),
2. durch Einsetzung von Staatskommissa- 
ren Lei Nichtfunktionieren von Hoch- 
schulgremier, - wobei da? "f.'ichtfunktio- 
r.icror." beliebig dehnbar gefaßt ist.
Diese in Entwurf zum Ausdruck könnender. 
Tendenzen beinhalten andererseits je
doch für uns den Zwang, die bisher zu 
sehr an institutionellen Konflikten'

fixierte Studentonpo1itik auf die Ursa
chen dieser Konflikte zur ckzufiihren. 
Beispielsweise können Boykott von Hoch- 
schulgrenien und änfunktionicrung von 
derer,"deren Sitzungen in teach-ins 
nicht mehr die institutionelle Durchset
zung studentischer Forderungen bewirken, 
Konsequenz dieser Aktionen wäre nicht 
wie bisher die Drittelpari tat von Fa- 
kultätserganen sondern der Staatskommis
sar. Studentische Politik wird künftig 
zunehmend darauf gerichtet sein, punk
tuell Wissenschaft und Ausbildung den 
Vcrwertungsinteressen des Kapitals zu 
entziehen, z.B. durch InstitutsKampag
nen, durch die bestimmte Forschungspro

jekte verhindert, er, , urchgosetzt 
werden, oder rrüfungsvorweigerungen, 
die Anlaß zu Feflexion und Änderung von 
Inhalt und Form des auf Anpassung an 
die späteren Verhältnisse in Betrieb 
zugcschn i ttcr.er, Studiums sind.
Unter dieser, Aspekt erscheint es uns 
sinnlos und von gefährlicher Kaivität, 
noch auf einen so angelegter. Gesetzent
wurf Einfluß nehmen zu wollen, der ja 
gerade, um diesen Einfluß zu verhindern, 
erst jetzt, kurz vor der 2. Lesung an 
10. März, veröffentlicht wurde und im 
übrigen auf den Konsensus von drei 
Fraktionen beruht.

Die Funktion der Liberalen
Abschließend sei noch angemerkt, daß 
von Friedeburg, der immerhin noch den 
Anspruch erhob, "die Universität in den 
Stand" zu setzen, "Forschung und Lehre 
so zu entwickeln, daß sic zukünftiger 
Praxis dienen können, einer zukünftigen 
Praxis, die zugleich eine bessere Gesell- 
schat bedeutet" (Rede von Friedcburgs 
im Hess. Landtag vom 10.12.69), daß. von 
Friedeburg offenbar den deutlich auf 
die Sicherung der bestehenden kapitali
stischen Interessen angelegten Gesetz
entwurf des Herrn Eest billigt.
fiun wird sich jedenfalls bald zeigen, 
ob von Friedeburg wie die Rektoren der 
Tli Darnstadt Guther und Eeck, die unter

dem Anspruch, grundlegende Strukturän
derungen der Hochschule zu realisieren, 
ihr Rektorat angetretcr, haben, sich von 
den "Sachzwängen" dieser kapitalisti
schen Gesellschaft, formuliert von Cest 
in seinem Gesetzentwurf, an ihre Ämter 
fesseln lassen.
Wenn von Friedeburg, Guther und Deck 
ihre verbal oft vorgetragenen Ansprüche 
ernst nehmen, so müßten sie sich entwe
der gegen solche Versuche der völligen 
technokratischen Gleichschaltung der 
Hochschulen mit allen Mitteln zur Wehr 
setzen oder unverzüglich zurücktreten 
und Leuten wie Cest, die schon jetzt 
die Hochschulpolitik bestimmen, das Feld 
überlassen.

Die bornierte  Hochschulpolitik
überwinden!

W eiche B e d e u tu n g  h a t

e in  s o lc h e s  G e se tz  f ü r  d ie  S t u d e n t e n p o l i t i k , 

w ie  s ie  b is h e r  a n  d e r TH D  b e tr ie b e n  w u r d e ?

In den letzten 1 1/2 Jahren bestand das 
Grundmustsr der Politik der Studenten
schaft darin, offanhar undemokratische 
Zustände in den Entscheidungsinstanzen 
der THD anzugreifen und durch illegale 
Aktionen - oder die Drohung damit - Än
derungen zu erzwingen, die in den Gremien 
allein nicht erreicht werden konnten.
Auf diese Weise wurde die Öffentlichkeit 
und Drittelparität durohgesetzt, wovon 
wir uns einen größeren Einfluß und eine 
Verbesserung der Studienverhältnisse an 
der THD versnrachen.

Schon während des ganzen letzten Semesters 
wurde immer deutlicher, daß diese "demo
kratischen Gremien" nichts ändern konnten. 
Entweder wurden sie selbst oder ihre Be
schlüsse vom reaktionären Ordinarienpack 
mit Hilfe der Assistenten, die hilflos 
und taktiererisch wie Halme im Winde schwank
ten, sabotiert, oder rechtliche und fi
nanzielle "Sachzwänge" machten progres
sive Entscheidungen faktisch unmöglich. 
Beispiele dafür lassen sich genug angeben 
- vom Informatik-Trauerspiel bis hin zur 
nichtstattfinrienden Diskussion des Dring
lichkeitsprogramms in den Fakultäten, von 
der Behandlung der Fremdmittelumfrage im 
Sonnt bis hin zur Behandlung des Falls 
Fischer in der Fakultät (flathematik/Physik.
Das Kasseler Urteil machte nur die wirk
lichen Verhältnisse wieder klar.

Nunmehr sollen durch.dieses Gesetz z:e fflöc- 
lichkeiten der hophschuls ihren i-neren 
Betrieb selbst zu regeln durch ;ushalts- 
gestaltung und Aufstellung von Studien- 
und Prüfungsordnungen, auf ein Vorschlags
recht reduziert werden. Die Änderunnsmög- 
lichkeiten, d'e man in Hochschulnrenien 's 
bi3har noch wahrnehmen konnte gehen Jetzt 
stark gegen Null - in den Hochschulorri- 
nen wird nur noch verwaltet! Von unseren 
Einwirkungsmöglichkeiton auf das "Frei
heit lich-demokrat in che " (Präambel) Lan
deskuratorium wollen n.ir hier nicht noch 
einmal einnohen, darüber könnten sich 
höchstens konseguant-reaktinnärn und poli
tisch zwei Jahre zurückgebliebene Studen
ten, wie sie sich im f!CDS und in vielen 
Verbindungen vereinigen, Illusionen machen.

Eine "Dsmokratisierungsnolitik" in der 
Hochschule, wie wir sie bisher betrieben 
habeb, ist also unter solchen Bedinounqen 
gänzlich sinnlos geworden. Wir müssen 
jetzt also aus den bisherigen Erfahrneren 
lernen und die Schwerpunkte unserer Po
litik neu festlegen.

( Fortsetzung nächste Beite )
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W as w a re n  d ie  Z ie le  d e r  De m o k r a t is ie r u n g s p o l i t ik ?
Dia Ziele waren innerhalb der Hochschuls 
definiert. Wir wollten die Studienbadin
gungen verbessern, den Leistungsdruck" 
vermindern, um allen Studenten die Mög
lichkeit zur Information und zum Nachden
ken und schließlich zur aktiven Politik, 
zur Mit- und Selbstbestimmung zu geben.

Wir wußten zwar, daß es sehr mächtige In
stanzen gibt, die solche Bewegungen ge
schickt bekämpfen würden, vertrauten aber 
auf die Macht der Studenten in der Hoch
schule - und die anfänglichen Erfolge 
schinsn uns recht zu geben. Ulir glaubten, 
daß der Kampf dar Studenten beispielgs-

W a ru m  w a r  d ie s e  P o l i t i k  so  i d e a l i s t i s c h  u n d  n a iv

bend sein würde für Arbeiter oder Ange
stellte, oder daß doch zumindest die Hoch
schulabsolventen in den Betrieben von- 
selbst für die selben Forderungen nach 
Selbstbestimmung und K0ntrolle eintre- 
ten würden, für die eie in der Hochschu
le mit Erfolg gakämpft hatten. Wiiv glaub
ten also, daß wir als Studenten der Ka-<- .»• 
pitalistenklasse und ihrem Staat eineh i. 
Strich durch die völlige Reglementierung 
der Wissenschaft und durch die Fachidioten
ausbildung machen könnten. Wir taten so, 
als wollten wir eine Insel der Freiheit 
und Selbstbestimmung anstelle des alten 
Elfenbeinturms dar Ordinarien setzen.

Sei f

Wir haben unsere politische Rolle als Stu
denten maßlos überschätzt, weil wir es 
als selbstverständlich ansahen, daß wir 
als Akademiker überall die Führung haben 
müßten. Dabei haben wir es vernachlässigt, 
die Bedingungen im Produktionebereich zu 
analysieren, die zur technokratischen 
Hochschulreform führten und haben deshalb 
nicht erkannt, daß erst dann die Wissen
schaft vollständig in den Oien^tAder..Men
schen gestellt werden kann, wenh aöch-de
mokratisch über das Wie, Warum und Wofür 
der Produktion und des Einsatzes der Wis
senschaft in der Produktion entschieden 
werden kann.

Wir haben also völlig isoliert von den 
wichtigsten Vorgängen der Gesellschaft, 
nur orientiert an unseren eigenen Wün
schen, Vorstellungen und Erfahrungen For
derungen gestellt und versucht sie durch-j 
zusetzen. Damit sind wir nicht über eine 
ständische Interessenpolitik, die nie
manden außerhalb des Hochschülbereichs 
interessiert, die nicht einmal die TH-, 
Absolventen auf ihre Situation später 
im Beruf vorbereitete, hinausgekommen.

Im Gegenteil, wir haben in dsn'Augsn 
der Arbeiter und unteren Angestellten 
sogar unsere privilegierte Position als 
relativ kleine geschlossene Bildungseli- 
te - nur 6%  der Arbeiterkinder studieren! 
- verteidigt, als ob sie unser natürli

ches Recht wären. Unser Anspruch auf eine 
freie wissenschaftliche Arbeit, auf per
sönliche Entfaltung ohne Leietungsdruck, 
auf Mit- und Selbstbestimmung war' nur 
.mit der idealistischen Vorstellung legi
timiert, daß Wissenschaft doch befreienden 
Charakter haben müßte. Wir haben zwar ab
strakt eingssehsn, daß die Unterwerfung 
der Wissenschaft unter das Kriterium des 
Nutzens Weniger, . bedingt ist durch die 
Verfügung 'der-loeoigen grüßen 'Kapitalbe
sitzer Uber die Produktionsmittel - also 
durch dis kapitalistische Klassengesell
schaft - haben daraus aber nicht dis Konse
quenz gezogen, daß die "Befreiung der 
Wissenschaft" erst das Ergebnis der Ab
schaffung der Kapitalistenklasee durch 
die Arbeiterklasse sein kann; dann hätte 
sich nämlich die Hochschulpolitik viel 
mehr an einer politischen Arbeit^in den 
Betrieben zur Unterstützung und im Bünd
nis mit den Arbeitern orientieren müssen. 
Natürlich kann man die bisherige Politik 
der Studentehbewegung (auch in Darmstadt) ; 
nicht aiuf individuelle < Fehler oder die 
Dummheit der Studenten zurückführen, t 
eondern muß sie als notwendigen. Lernprozeß- 
verstehen, besonders auqh unter der Be
dingung, daß bis zu den' September-Streiks 
kaum nennenswerte sichtbare Kämpfe der Ar
beiter gegen das Kapital stattfanden an 
denen man die Prioritäten der Hochschul- 
'poldtik hätte au8richten können.

W e ic h e  B e d in g u n g e n  e r s c h w e r e n  e in e  n e u e  P o l i t i k f 

d ie  n i c h t  m e h r  h o c h s c h u l b o r n i e r t  s e in  s o l l  ?
Wir müsaen davon ausgehen, daß besonders an 
einer TH das Studium als Durchgangssitua
tion zur Berufsvorbersitung für eine tech
nisch-qualifizierte Stelle in einem Produk
tionsbetrieb verstanden wird. - Im Unter
schied zu viele-n Studiengängen von philo
sophischen Fakultäten. - Diese qualifizier
te Position ist immer verbunden mit einer 
mehr oder minder großen Privilegierung und 
oft sogar Herrschaft über Arbeiter und | 
untere Angestellte. In der Hoffnung auf 
eine solche Stelle nehmen viele Studenten 
gerne die Mühen der heutigen Studiensitu
ation, auf sich, um nur ja schnall eine .. ... 
FühruhOSposition tm Betrieb: zu^bekommenL

Diese Student en sehen aber nicht - und 
niemand sagt es ihnen in der Hochschule 
könkrqt - daß sie zwar älS" "KopTaifbeiter"

eine qualitativ andere Arbeit verrichten 
als die "Handarbeiter", daß sie jedoch ge
nauso für von den Interessen des Unterneh
mers vorgegebene Ziele arbeiten müssen 
ohne eigene Einflußifiögllchkei ten, ohne 
effektives fflitbsstimmungsrecht, daß sie 
genauso wie die übrigen Arbeiter und An--1 . 
gestellten nur ihre Arbeitskraft Je nach 
Marktlage zu verkaufen haben, an die, die 
allein Uber das Kapital verfügen. Aus 
dieser objektiven Situation der "techni- « 
sehen Intelligenz" ergibt sich eigentlich^ 
daß sie zusammen mit den Arbeitern sich 
gegan die Herrschaft der Kapitalistenklas- 
se.;'wendeh- fffiJOte. - 3a',, 'aiP; ĥ .b.te sogar e'ihä 
sehr gro6er-ffödyiitu'hg Jdabai, da sie Wesent
lich mehr Einsicht in die technischen und 
ökonomischen Zusammenhänge und Ziele der 
Produktion eines Betriebes hat. In der

Praxis zeigt sich jedoch, daß sich die 
meisten Angehörigen der technischen In
telligenz im Zweigelsfall auf die Seite 
des Unternehmers stellen, daß sie sich 
von den Arbeitern abeondern und sich als 
Herren im Betrieb aufspielen und so den 
Druck, dem sie selbst ausgesetzt sind, 
"nach unten" Weitergaben. Der) entspricht 
‘auch das tief verwurzelte Mißtrauen,- .das j 
die meisten- Arbeiter gegen die Akädemi’ker 
haben und natürlich auch gegen die Studen
ten.

Dieses-Verhalten der technischen Intelli
genz im Betrieb kommt einerseits von der

Abstammung der meisten Akademiker aus gut- 
bürgerlichen Familien und andererseits 
von ihrer Ausbildung in den Hochschulen, 
wo sie nichts lernen, womit sie ihre wah
re Lage durchschauen könnten, sondern 
nur verkürzte technische Rezepte und dann 
noch das ideologische Geschwätz hören von 
Volks- oder Betriebswirtschaftlern, 3g- 

'liisten-und Afbei tawitsenschaf tler h , die 
nichts anderes tan, als die bestehenden! 
Verhältnisse als die im Prinzip bestmög
lichen und unveränderbaren hinzustellen.
Die soziale Wirklichkeit im Betrieb liegt 
während der Ausbildung der Studenten außer
halb ihres Erfahrungsbereiches.

W ie m üssen

d ie  e r s te n  S c h r i t te  d e r  n e u e n  P o litik  a u s s e h e n  ?
Aus dieser hier nur grob angedeuteten Ana
lyse ergeben sich wichtigsten Ziele und 
Methoden einer neu orientierten Hochschul
politik:

Es muß versucht werden, möglichst vielen 
Studenten diese ihre Lage später im Betrieb 
klarzumachen, ebenso wie die Inkonsequenz, 
die darin besteht, daß wir auf der Hoch
schule "Demokratisierung der Entscheidungen 
über Wissenschaft", fordern, ohne dort wo 
die eigentlichen Entscheidungen fallen, 
nämlich in der Industrie, zusammen mit. den 
Arbeitern gegen die Kapitalistenklas.se zu 
kämpfen.'
Wir müssen also sehr intensiv den Informa
tionsstand der Studenten über die oben an
gedeuteten Probleme erhöhen, indem wir sys
tematisch in den einzelnen Basis- und Pro
jektgruppen und auch Fachsc*iaften Infor
mationen über spezielle Betriebs- und 
Branchepsituationsn in wirtschaftlicher 
Hinsicht;, in Hinsicht auf den Einsatz 
technischer Intelligenz und ihre spezi
elle Beziehung, zu den Arbeitern der be- 
taffenden Betriebe und in Hinsicht auf die 
von dort ausgehenden technologischen Ent
wicklungstendenzen sammeln.

Dazu ist e s .notwendig, daß wir uns einer
seits das‘theoretische Werkzeug für solche 
Analysen aneighen und andererseits konkrete 
Erfahrungen in dan.Betrieben selbst sammeln 
und Kontakte zu Ingenieuren in der Praxis 
und zu .Arbeitsgruppen aufnehmen. Vom Nu
tzen oder Schaden für eine solche Betriebs
und Hochschulpraxis oder für solche Unter- 
suchungsarbeiten bestimmen sich dann die 
Schwerpunkte und Einzelmaßnahmen unserer 
Hochschulpolitik.
Die Studenten der '.'Roten Zelle Oekonomie" 
an der FU Berlin arbeiten schon lange an 
einer solchen Verbindung von Betriebs
und Hochschularbeit. Im letzten Semester 
haben sie konsequent als ho.chschulpoli- 
tisches Hauptziel die Färdsrung einer sol
chen Untersuchungsprbeit im Betrieb inner
halb ihres Studiums erkämpft, indem sie ge
gen den reaktionärsten Volkswirtscliafts- 
ideologen in dessen Lehrveranstaltungen

vorgingen und stattdessen ein eigenes Tu- 
torenprogramm auf marxistischer Grundla
ge durchsetzten,In dem sich die Studenten 
auf ökonomische Analysen für die Betriebs
arbeit vorbereiten können.
Auf ähnliche Weise ließe sich auch bei 
uns - saLbst wenn sin solches Hochachul- 
gasetz in Kraft ist - auf Inhalt von Lehr
veranstaltungen und auf die Personalpoli
tik bei Berufungen und Assistenten- 
Stellenvergabe einwirken.

Eine Politik In Hochschulgremien wür
de nicht mehr mit der Illousion betrie
ben, in der Hochschule auf die "Selbst
bestimmung der Wissenschaft" hinzuar- 
beiten, sondern hätte in Einzelfragen Er
folge abzusichern, die z.B. für politi
sche Arbeit mehr Freiheit lassen oder aus- 
zuführende Untersuchungen im Lehr- und For- 
schungsbstrieb selbst zu verankern.All 
diese Arbeiten wären also streng funktional 
bestimmt im Zusammenhang von Hoch.schular- 
beit und Arbeit im Betrieb - wobei die 
Hochschularbeit die Studenten auf ihre Si
tuation später am Arbeitsplatz und auf die 
Zusammenarbeit mit Arbeitern und unteren 
Angestellten vorbereiten soll und spezielle 
Forschungsaufgaben zu erledigen hätte, die 
Leute im Betrieb nicht leisten Können und 
der Arbeit im Betrieb mehr und mehr poli
tisch das Hauptgewicht zukommen wird, weil 
nur dort letztlich die Entscheidung über 
die Wissenschaft im Dienst der Menschen 
oder im Dienst der Kapitalisten fällt.

Um eine solche Politik einzuleiten, ist es 
notwendig, daß wir zuerst längerfristige 
und systematische politische Arbeit orga
nisieren lernen. Aus diesem Grunde haben 
die Basis-und Projektgruppen damit begon-*- 
nen, für das Sommersemester Schulungspro- 
gramme zu diskutieren, die allen Studen
ten die sich an der politischen Praxis 
beteiligen wollen, erste Grundlagen für 
eine selche Arbeit, die über unmittel
bare Hochschulprobleme hinausweist, ver
mitteln sollen.

Hessisches Hochschulgesetz
Entwurf der Landtagsfraktionen zur 2 .  Lesung

Präambc1

Die Hochschulen sind berufen, für die 
frei heitlich-denokratisehe Ordnung auf 
der Grundlage der Verfassung einzutre
ten und die Studenten auf die Verant
wortung in der Gesellschaft vorzuberei
ten .

Erster Abschnitt: Lar.descesanthochschul e i 
§ 1 Errichtung
(1) Die Landesgesamthochschule Hessen 
wird als kooperativer Hochschul verband 
errichtet.
(2) Die Landesgesamthochschule ist eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Sie führt das kleine Landessiegel.
(3) Mitglieder der Landesgesamthochschu
le sind die Hochschulen des Landes Hes-' 
sen. Diese sind:
1. Gesamthochschulen,
2. Universitäten,
3. Kunsthochschulen,
4. Fachhochschulen.
(4) Die Errichtung neuer Hochschulen, 
die Anerkennung bestehender Bildungs
einrichtungen als Hochschulen, die Zu
sammenlegung und Aufhebung bestehender 
Hochschulen bedürfen des Gesetzes.

i  *
§ 2 Aufgaben
(1) Die Landesgesamthochschule nimmt di 
folgenden Aufgaben wahr:
1. ' Abstimmung, der Haushaltsvoranschläge 
der einzelnen Hochschulen und Beschluß
fassung über diese Haushaltsvoranschlag 
im Rahmen der-F-inanzpl anung des Landes;
2. Aufstellung und Fortschreibung eines
Landesgesamthochschulplanes unter E£rüc 
sichtigung und Abstimmung' der Hochschul 
entwicklungspläne der- einzelnen, Hoch
schulen; - ■ . . .  «
3. Bauplanung, allgemeine Grundsätze de 
Bauausführung und . Bauaus^tattung sowie 
ßauverwaltung und Eauunterhaltung;
4. zentraler Nachweis der Studienplätze 
Abstimmung der Kapazitäten.zwischen den 
Hochschulenrund Stu.dlcnberatung.
5. Hochschul Informationssystem und Hoch 
schul statlsti k.; •
6. Zentrale Beschaffung sowie Richtlini 
en für das übrige Bescha f fung’swesen;
7. Bestimmte Bereiche der Hirtschaftsve 
waltung und Richtlinien zur rationellen 
Verwendung der Haushaltsmittel.

kr

(2) Die Landesgesamthochschule sichert 
und fördert die Zusammenarbeit der ein
zelnen Hochschulen in Lehre und Forschung 
Zu diesem Zweck obliegt ihr ferner

1. Abstimmung der Studiengänge und Stu
dienprogramme der'Hochschülen einschließ 
■lieh der Prüfungsordnungen mit dem Ziel, 
die Obergänge zwischen■verschiedenen 
Ausbildungswegen zu erleichtern;
2. Entwicklung übergreifender Lehrpro
gramme und des Forschungsverbundes; 
Förderung des Fernstudiums;
3. Förderung der Höchschuldidaktik und > 
des Kontaktstudiums;
4. Bildung von Schwerpunkten in Lehre 
und Forschung; !
5. Empfehlungen für die gemeinsame 
Nutzung von Forschungs-, Lehr- und son
stigen Austildungsmöglichkeiten durch 
die Angehörigen mehrerer Hochschulen;
6. Förderung einer aufgabengerechten be
ruflichen Mobilität der wissenschaftli
chen, technischen und sonstigen Ange
hörigen der einzelnen Hochschulen inner
halb der Landesgesamthochschule.
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§ 3 Organe
Organe der Landesgesamthochschule sind:
1. das Landeskuratorium,
2. der Präsident,
3. die Gemeinsamen Ausschüsse.

tritt, auf seinen Antrag als Hochschul
lehrer im Beamtenverhältnis auf Lebens
zeit in den Dienst einer hessischen 
Hochschule zu übernehmen. Ein Berufungs
verfahren findet nicht statt.

(2) Oberste Dienstbehörde Ist der Kul
tusminister.
(3) Dienstvorgesetzter des Präsidenten 
und des Kanzlers der Landesgesamthoch
schule ist der Kultusminister. Der Prä
sident der Landesgesamthochschule ist

§ 4
5 7 Der Kanzler Dienstvorgesetzter aller übrigen Ange-
(1) Der Kanzler unterstützt den Präsiden-hörigen der Landesgesamthochschule, 
ten der Landesgesamthochschule; er ist (4) Dienstvorgesetzter der Universitäts- 
an seine Weisungen gebunden. Präsidenten ist der Kultusminister. Die
Im Bereich der Aufgaben nach § 2 Abs. 1 Un1vers1tätsprsidenten sind Dlenstvorge- 
Nr. 3 bis 5 ist der Kanzler der ständige setzte aller Bediensteten der Universi- 
Vertreter des Präsidenten. Er ist Sach- täten. Sie üben die Befugnisse nach 
bearbeiter des Haushalts der Landesge- § 149 Abs. 5 des Hessischen Beamtenge-

■§ 4 Iandpskuratorlum
(1) Dem Landeskuratorium gehören an
1. vier Mitglieder des Hessischen Land
tags
2. der Kultusminister (falls er nicht 
Präsident ist),
3. der Minister der Finanzen,
4. je ein Vertreter des Ministers des 
Innern, der Justiz, für Wirtschaft und 
Technik, für Landwirtschaft und Forsten 
und des Sozialministers,
5. der Präsident der Landesgesamthoch
schule ,
6. die Präsidenten der Universitäten,
7. die Dekane der Gesamtfachbereiche 
Humanmedizin,
8. die Rektoren der Fachhochschulen,
9. ein Rektor einer Kunsthochschule im 
jähr1ichen WEchsel ,
10. zwei Vertreter, die von den hessi
schen Hochschullehrern entsandt werden,
11. ein Vertreter, der von den hessi
schen Fachhochschullehrern, Fachhoch
schuldozenten und sonstigen Lehrern an 
Fachhochschulen entsandt wird,
12. drei Studenten, die von den Studen
tenschaften des Landes Hessen entsandt

samthochschule und Vorsitzender der Ge
meinsamen Ausschusses für Haushaltsfra
gen. Er führt die Geschäfte der laufen
den Verwaltung.
(2) Der Kanzler ist Geschäftsführer des

setzes aus. Die Landesregierung kann den 
Universitätspräsidenten durch Rechtsver
ordnung weitere Befugnisse der obersten 
Dienstbehörde übertragen.
(5) Dienstvorgesetzter der Rektoren der

Landeskuratoriums; er gehört ihm mit be- Fachhochschulen und der Kunsthochschulen
ratender Stimme 
(3) Der Kanzler wird von der Landesre
gierung im Einvernehmen mit dem Präsi
denten und nach Anhörung des Landeskura
toriums zum Beamten auf Zeit ernannt. 
Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre. Wie
derernennung ist zulässig.

$ 8
•§ 8 Die Gemeinsamen Ausschüsse
(1) Zur Beratung der übrigen Organe der 
Landesgesamthochschule und zur Vorbe
reitung der Beschlüsse des Landeskura
toriums werden Gemeinsame Ausschüsse für 
die folgenden Aufgabengebiete gebildet:
1. ein Gemeinsamer Ausschuß für Haus
haltsfragen ,

ist der Kultusminister. Die Landesregie
rung bestimmt durch Rechts Verordnung, 
wer Dienstvorgesetzter der übrigen Be
diensteten dieser Hochschulen ist. Sie 
kann den Rektoren Befugnisse der ober
sten Dienstbehörde durch Rechtsverordnung 
übertragen.
(6) Für die Personalangelegenheiten gel
ten die beamtenrechtlichen und tarif
rechtlichen Bestimmungen des Landes.
(7) Die Beamten, Angestellten und Arbei
ter werden, soweit nicht ein Vorschlags
recht nach diesem Gesetz oder den Geset
zen nach § 40 besteht, nach Anhörung der 
Hochschuleinrichtungen, in denen sie 
tätig werden sollen, eingestellt.

§ 1

einer Fachhochschule sein. desgesamthochschulplan ,
13. drei Vertreter, die von den sonsti- 3. ein Gemeinsamer Ausschuß für Fragen 
gen Angehörigen der Hochschulen ent- der Kapazität und Zulassung,
sandt werden. 4. ein Gemeinsamer Ausschuß für Fragen
(2) Den Vorsitz führt der Kultusminister der Schwerpunktbildung in der Forschung

und des Forschungsverbandes .

1  1 2 . noelenenheiten

(3) Das Landeskuratorium berät und be- 
schliesst, soweit das GEsetz nichts 
anderes bestimmt, über die in § 2 ge
nannten Angelegenheiten. Es kann unbe
schadet der Vorschriften des § 2 Em
pfehlungen an die einzelnen Hochschulen 
sowie an den Landtag und an die Landes
regierung geben.

(2) Die Mitglieder der Gemeinsamen Aus
schüsse werden von den einzelnen Hoch
schulen entsandt. Der Präsident der 
Landesgesamthochschule hat das Recht, 
an den Sitzungen der Gemeinsamen Aus
schüsse teilzunehmen; § 4 Abs. 3 gilt 
entsprechend. Nach Bedarf sollen fach
kundige Berater hinzugezogen werden,

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Lan- (3) Die Gemeinsamen Ausschüsse wählen
deskuratorium nach Nr. 10 - 13 beträgt 
zwei Jahre. Sie endet außerdem, wenn ein 
Mitglied des Landeskuratoriums sein

ihre Vorsitzenden. § 7 Abs. 1 Satz 4 
I bleibt unberührt.
(4) Das Nähere regelt eine Geschäftsord-

Mandat niederlegt oder die Zugehörigkeit!nun9. die der Präsident mit Zustimmung 
zu seiner Gruppe verliert. !des Lan‘1‘?s|<uratori ums erläßt.
(5) Das Landeskuratorium gibt sich eine
Geschäftsordnung, es beschließt über Zweiter Abschnitt: Gemeinsame Bestimmun- 
den Haushaltsvoranschlag der Landesge- qen für die Landesqesamthochschule und 
samthochschule. 3ie HochschüTg?

(1) Cie bisherigen staatlichen Universi
tätsbauämter werden in die Verwaltung der 
Landesgesamthochschule eingegliedert.
Ihnen wird außer dem die Durchführung der 
Bauaufgaben für die anderen Hochschulen 
übertragen. Sie bauen und führen die ört
liche Bauverwaltung im Rahmen der Bau
planung der Landesgesamthochschule, der 
dazu erlassenen Grundsätze sowie nach 
den Weisungen des Präsidenten der Landes
gesamthochschule durch.
¡(2) Baumaßnahmen sind im Benehmen mit den 
'zuständigen Selbstverwaltungsorganen der 
Hochschule zu planen und durchzuführen.

§ 13 Zusammenwirken der Planunnsinstanzen 
(1) Jede Hochschule stellt unter Berück- 
sichtigung der jeweils gültigen Fassung 
des Rahroenplanes nach dem Hochschulbau- 
förderungsgesetz, der Finanzplanung des 
Landes und des Landesgesamthochschul pla- 
nes einen Hochschulentwicklungsplan auf 
und schreibt ihn fort. Der Hochschulent- 
wicklungsplan enthält für die Laufzeit

§ 5

§ 5 Aufgaben des Präsidenten
(1) Der Präsident repräsentiert die 
Landesgesamthochschule. Er vertritt sie 
gerichtlich und außergerichtlich.
(2) Der Präsident ist dem Kultusminister 
für die gesetzmäßige Erfüllung der Auf
gaben der Landesgesamthochschule ver
antwortlich. Er ist dem Kultusminister 
zur Auskunft verpflichtet. Der Kultus
minister kann für die Aufgaben nach § 2 
Abs. 1 Nr. 3 bis 5 Weisungen erteilen. 
Bei den Aufgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 
wirkt das Landeskuratorium nicht mit.
(3) Der Präsident bereitet im Zusammen
wirken mit den gemeinsamen Ausschüssen 
die Beschlüsse und Empfehlungen des 
Landeskuratoriums vor und führt sie 
aus. Der Präsident ist dem Landeskura
torium über seine Amtsführung rechen- 
schaftspflichtig.
(4) Der Präsident kann nach Beratung im 
Landeskuratori um Arbeitsgruppen für die 
Abstimmung der Studiengänge, Studien
programme und Prüfungsordnungen der 
Hochschulen berufen.

§ 9 Finanzwesen
(1) Das Land deckt den Finanzbedarf der 
Landesgesamthochschule und der Hochschu
len im Rahmen der vom Landtag bewillig
ten Mittel. Die Bewilligungen werden, so 
weit es die Bedürfnisse erfordern, für 
gegenseitig deckungsfähig und übertrag
bar erklärt.
(2) Die aus Mitteln des Landes zu be
schaffenden Grundstücke und Gegenstände 
sind für das Land zu erwerben.
(3) Landesvermögen, das der Landesgesamt 
hochschule ode r den Hochschulen dauernd 
zu dienen bestimmt ist, wird von ihnen 
als eigene Angelegenheit verwaltet. Der 
Kultusminister kann im Einvernehmen mit 
dem Minister der Finanzen durch Rechts
verordnung allgemeine Grundsätze für
die Verwaltung des Landes Vermögens auf- 
stellen.
(4) Die Satzungen der Hochschulen können 
nähere Bestimmungen über die Verwaltung 
der Mittel und Vermögensgegenstände tref 
fen, die den Hochschulen und ihren Ein
richtungen von Dritten zugewendet werden.
(5) Für die Haushalts- und Wirtschafts
führung, Rechnungslegung und Rechnungs
prüfung gelten die Bestimmungen des Lan
des; § 9b und § 31 Satz 2 der Reichs
haushaltsordnung werden nicht angewendet. 
Die Vorprüfung wird durch die Staatlicher 
Rechnungsprüfungsämter, die Rechnungs
prüfung durch den Rechnungshof des Lan
des vorgenommen. Bundesgesetzlich begrün
dete Prüfungsrecht bleiben unberührt.

der mittelfristigen Finanzplanung die 
Vorstellungen der Hochschule Uber ihre 
Entwicklung und über die von ihr für 
erforderlich gehaltenen personellen und 
sachlichen und finanziellen Mittel so
wie über Investitionsmaßnahnen.
(2) Der Landesgesamthochschulplan wird 
von der Landesgesamthochschule aufge- 
stellt und fortgeschrieben.
(3) Die Landesgesamthochschule stellt 
den einzelnen Hochschulen die erforder
lichen Orientierungsdaten zur Aufstel
lung gesamtplangerechter Hochschulent- 
wicklungspläne (Einzelpläne) rechtzeitig 
zur Verfügung. Sie hat das Recht, sich 
jederzeit über den Stand der Planungs
arbeiten in den einzelnen Hochschulen zu 
unterri chten.
(4) Die Landesgesamthochschule hat bei 
der Ausarbeitung des Landesgesamthoch
schulplanes, der zentralen Programme ge
mäß § 2 Abs. 2 und ihres Haushaltsvoran
schlages die Hochschulentwicklungspläne, 
die Einzel pl anungen und die llaushal tsvor 
anschläge der einzelnen Hochschulen zu 
berücksichti gen.
(5) Die Landesgesamthochschule übermit
telt ihre Planungsdaten und Planungsvor- 
stcllungen dem Kultusminister. Sie hat 
bei der Aufstellung des Landesgesamt
hochschulplanes den Rahmenplan nach dem 
Hochschulbauförderungsgesetz des Bundes 
und die Entwicklungspläne des Landes
zu beachten.

§ 6

§ 6 Ernennung des Präsidenten
(1) Der Präsident wird im Einvernehmen 
mit dem Landeskuratorium von der Landes
regierung zum Beamten auf Zelt ernannt. 
Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Wie
derernennung ist zulässig.
(2) Der Präsident soll mit Wissenschaft 
und Verwaltung vertraut sein. Der Präsi
dent darf kein Amt als Hochschullehrer 
ausübcn.
(3) Der Präsident tritt mit Ablauf der 
Amtszeit in den Ruhestand, spätestens 
mit dem Ende des Monats, in dem er das 
68. Lebensjahr vollendet hat. War er vor 
seiner Ernennung Hochschullehrer so ist 
er, sofern er nicht ln den Ruhestand 
tritt, auf seinen Antrag als Hochschul-

5 lfl Verfahren bei der Aufstellunn Hpc 
Haushaltsplanes

Die Hochschulen stellen unter Berücksich
tigung des Landesgesamthochschulplanes 
ihre Haushaltsvoranschläge auf. Sie ge
ben dabei für die einzelnen Fachrichtun
gen die Ausbildungskapazitäten an. Sie 
übermitteln die Haushaltsvoranschläge 
der Landesgesamthochschule. Will das Lan
deskuratorium von den Haushaltsvoran
schlägen abweichen, soll es den Hochschu-I 
len Gelegenheit zur Stellungnahme und 
Ausarbeitung ergänzender Vorschläge gebet.

5 11 Persona 1 wesen
(1) Die Beamten, Angestellten und Arbei
ter an der Landesgesamthochschule und 
den Hochschulen stehen im Dienst des Lan
des. Die Planstellen werden im Haushalts
plan des Landes ohne besondere Zweckbe
stimmung veranschlagt. § 36 Abs. 2 Satz 2 
der Reichshaushaltsordnung findet keine 
Anwendung.

§ *4
■$ 14 Nachweis der Studienplätze
(1) Bewerbungen um Einschreibung in eine 
Hochschule sowie um Zulassung zum gleich 
zeitigen Studium einzelner Studienfächer 
an weiteren Hochschulen (§ 26 Abs. 2) 
sind an den Präsidenten der Landesge
samthochschule unter Angabe der gewünsch 
ten Hochschule und der Studienfächer zu 
richten. Soweit für einzelne Studienfä
cher eine zentrale Reg 1strierung für die 
Hochschulen der Bundesrepublik vorgenom
men wird, arbeitet der Präsident der 
Gesamthochschule mit der zentralen Re- 
gistrierstelle zusammen.
(2) Der Präsident der Landesgesamthoch
schule gibt die Bewerbungen nach Maßga
be der vorhandenen Studienplätze an die 
einzelnen Hochschulen weiter. Den Wün

schen der Bewerber ist nach Möglichkeit 
zu entsprechen.
(3) Für Immatrikulation, Exmatrikulation 
sowie Ab- und Rückmeldungen sind die 
einzelnen Hochschulen zuständig. Das 
Nähere regeln die allgemeinen Vorschrif
ten für die Studenten.

(4) Der Präsident der Landesgesamthoch
schule kann im Benehmen mit den zustän
digen Seibstverwaltungsorgenen der Hoch
schulen und nach Anhörung des Landes
kuratoriums die Aufnahme für einzelne 
Fachbereiche oder Fachgebiete beschrän
ken, soweit dies mit Rücksicht auf die 
Aufnahmefähigkeit der Hochschulen er
forderlich ist, um ein sachgerechtes 
Studium zu ermöglichen. Die Aufnahmebe
schränkung ist auf höchstens zwei Seme
ster zu befristen. Sie muß die Grundsä
tze festlegen, nach denen die Auswahl un 
ter den Bewerbern zu treffen ist.

§ 15 Studienberatuno
(1) Die Studienberatung soll dem angehen
den Studienbewerber eine Übersicht über 
die Studiengänge und Ausbildungsmöglich
keiten 1n den Hochschulen des Landes ver
mitteln. Sie soll Wege und Möglichkeiten 
aufzeigen, wie das gewählte Studium.sach
gerecht durchgeführt und ohne Zeitver
lust abgeschlossen werden kann.
|(2) Der Präsident der Landesgesanthoch- 
schule stellt Beratungsunterlagen Uber 
die einzelnen Studiengänge in den ein
zelnen Hochschulen unter Berücksichti
gung der Übergangsmöglichkeiten zwischen 
den Hochschulen zusammen. Er sorgt für 
die Zusammenarbeit mit den für die Berufs 
beratung zuständigen Dienststellen der 
Bundesanstalt für Arbeit.
(3) Die Einzelberatung der Studienbewer
ber und der Studenten ist Sache der je
weiligen Hochschule unter Beachtung der 
Beratungsunterlagen der Landesgesamt
hochschule .

§ 16 Informationssystem und Statistik
(1) Die Hochschulen sind verpflichtet, 
dem Präsidenten der Landesgesamthochschu 
le alle Auskünfte zu erteilen und alle 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die 
für dessen Aufgaben erforderlich sind.
(2) Der Kultusminister kann im Einver
nehmen mit dem Statistischen Landesamt 
statistische Erhebungen anordnen. Sie 
werden von den Hochschulen durchgeführt.
iDie Anordnung muß die zu erfassenden Tat 
bestände und den Kreis der zu Eefragen-
1 den bestimmen. Die Angehörigen der Hoch
schule und die an der Hochschule tätigen 
Bediensteten sind verpflichtet, die Fra
gen wahrheitsgemäß, vollständig und 
fristgerecht zu beantworten. Einzelanga
ben über die persönlichen Verhältnisse 
eines Befragten oder Dritter sind von 
den mit der Erhebung und Auswertung be
trauten Personen geheimzuhalten.
(3) Der Präsident der Landesgesamthoch
schule entwickelt in Zusammenarbeit nit 
dem Statistischen Landesamt anhand der 
nach Abs. 1 und 2 gewonnenen, Unterlagen 
ein Informationssystem, das einen laufen 
den Überblick über den Entwicklungs
stand der Hochschulen ermöglicht.

Dritter Abschnitt: Hochschulen

§ 1 7
§ 17 Gesamthochschulen.
(1) Gesamthochschulen sind Bildungsein
richtungen, die die Aufgaben aller oder 
mehrerer der in §§ 18-20 genannten 'Hoch
schulen in sich vereinen. Sie bereiten 
in differenzierten Studiengängen die 
Studenten auf Berufe vor, für welche 
wissenschaftliche oder künstlerische Ar
beit oder die Anwendung ihrer Ergebnisse 
notwendig ist.
(2) Gesamthochschulen werden nach Maß
gabe des Gesamthochschulgesetzes errich
tet in Kassel ...
(ader Alternative:
Eine Gesamthochschule wird nach Maßgabe 
des Fachhochschulgesetzes in Kassel er
richtet. )

I 18
§ 1B Universitäten
(1) Die Universitäten dienen der Wissen- 

I schaft in Forschung und Lehre. Sie.be
reiten die Studenten auf Berufe vor, für

! die ein Universitätsstudium vorgeschrie
ben oder nützlich ist.
(2) Universitäten sind
die Technische Hochschule in Darmstadt, 
die Johann Wolfgang Goethe-Universität 
1n Frankfurt am Main,
die Justus Liebig-Universität in Gießen, 
die Philipps-Universität in Marburg a. 
d. Lahn.
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§*9 (3) Soweit die Hi.lordnung keine andere 
Bestimmung trifft bilden die Uahlvor- 
■'tSr.de der Fachbc ”iche den Wahl Vorstand 
für Wahlen zu den zentralen Organen der 
Hochschule. Sie kennen für bestimmte

'iy Kunsthochschulen sind Aufgaben Beauftragte aus ihrer Mitte be-
<5ie Hochschule für Musik und darstellen- stellen.
de Kunst Frankfurt am Main (Musikhoch- (4) Soweit durch Gesetz, Satzung oder 
schule), Wahlordnung eine andere Regelung nicht
die Hochschule für bildende Künste Frank getroffen ist, entscheiden die Wahlvor- 
{urt ar. Main (Stndelhochschule), stände der Fachbereiche gemeinsam über
die Hochschule für bildende Künste Kas- Wahlanfrechtungen.

§ 2 5

8 die Förderung des freiwilligen 
Studentensports, soweit nicht die 
Hochschule dafür zuständig ist. 

(3) Die Fachschaften sollen zur Förder
ung aller Studicnangelegenheiten bei
tragen.

§ 29 Ornane der Studentenschaft 
(1) Organe der Studentenschaft sind

1. das Studentenparlament,
2. der Allgemeine Studenten

ausschuß.,
3. der Ältestenrat
Die Satzung der Studentenschaft ,
kann weitere Organe vorsehen. j

( 2 )
sei (Kunsthochschule Kassel), 
die Hochschule für Gestaltung Offenbach 
am Main.
(2) Die Kunsthochschulen haben die Auf
gabe, künstlerische Formen und Gehalte 
zu ermitteln und fortzuentwickeln. Sie 
dienen der Ausbildung sowohl für die Aus 
Übung künstlerischer Berufe als auch für R 7(.
das künstlerische Lehramt in der b i l d e n -  y*.?..vSn 115ophHria en der H ochs eh ule sink dchtenparl ament beschl ossen .Den Präsi- 

Kun.t, Jor tlusik und den darstellen- <)) » 1J h Ü i f S i » l l i „ ü ° i k J S . JSo iü ^nten (Rektor) Ist Gelegenheit tor
uC .. ; _ i  . . .  i ____ n n t a r h t l  l r h p n  S t f » !  I i i n n n a h n n  i n n p r h a  I b

5 30 Satzung
(1) Die Studentenschaft gibt sich in 
einer Urabstimmung eine Satzung.
(2) Der Satzungser.twurf wird vom Stu-

den
den

§ 2 0
Künsten und der Pflege dieser Künste Ko £ h le ^re Aufnaben erfüllen kann. Gutachtlichen Stellungnahme innerhalb 

m  -. ; . , von zwei Wochen zu geben.
Sie haben die Ordnung in der Hochschule (3) Die Satzung ist angenommen, wenn 

ihren Veranstaltungen zu wahren. mindestens die Hälfte der Mitglieder 
(2 Für die Schlichtung von Streitfällen der Studentenschaft an der Urabstinm- 
zwischen Angehörigen der Hochschule so- un„ te1ln1mmt und die Mehrheit der 
wie zwischen Organen und Angehörigen der. Abstimnenden der Satzung zustinnt. 
Hochschule wird ein SchlichtungsausschuNj.at in ersten Wahlgang nicht mindes- 
geBildet. Die Mitglieder des Schlichtung tens dic Hälfte der Mitglieder der 
ausschusses werden vom Konvent gewählt. Studentenschaft an der Urabstimmung 
Dem Schlichtungsausschuß gehören Vertre- tei1 genommen, so ist in einer zweiten 

eT ,ruPPell der Hochschule an. Abstimmung die Satzung angenommen,
(3) Die Satzung der Hochschule oder eine wcnn dl-e Mehrheit der Afcstimmenden 
besondere Hausordnung kann nähere Be
stimmungen treffen. Sie kann insbeson
dere dem Schlichtungsausschuß weitere 
Aufgaben übertragen.
(4) Gegen Angehörige der Hochschule, so
weit für sie keine beamtenrechtlichen 
oder arbeitsrechtlichen Vorschriften an-

§ 20 Aufgaben der Fachhochschulen
(1) Die Fachhochschulen vermitteln eine 
auf den Erkenntnissen der wissenschaft
lichen Forschung beruhende Bildung, die 
zu selbständiger Tätigkeit im Beruf be
fähigt.
(2) Fachhochschulen werden nach Maßgabe 
des Fachhochschulgesetzes errichtet in 
Darmstadt, Frankfurt am Main, Gießen.

§ 21 Fortbildunn Berufstätiger 
Die Hochschulen nehmen sich der Fortbil 
düng Berufstätiger an, sie fördern das 
Kontaktstudium.

§ 22 Selbstverwaltung
(1) Die Hochschulen haben nach Maßgabe 
dieses Gesetzes und der nach § 40 zu er 
lassenden Gesetze das Recht der Selbst
verwaltung; an ihr sind die Gruppen, die 
aus den Angehörigen der Hochschulen zu 
bilden sind, zu beteiligen.
(2) Die Mitwirkung einer Gruppe und die 
Zuteilung von Sitzen an die einzelne 
Gruppe setzt voraus, daß zehn Prozent 
ihrer wahlberechtigten Angehörigen an 
der Wahl ihrer Vertreter teilgenommen 
haben. Voraussetzung für die Zuteilung 
aller Sitze an die einzelne Gruppe ist 
eine Wahlbeteiligung von mindestens 50 
vom Hundert. Beträgt die Wahlbeteiligung 
30 vom Hundert bis weniger als 50 vom 
Hundert, so verringert sich die Zahl der 
Sitze um 25 vom Hundert; beträgt die 
Wahlbeteiligung 10 vom Kundert bis weni
ger als 30 von Hundert, so verringert 
sich die Zahl der Sitze um 50 Prozent. E 
Ergeben sich bei der Berechnung Bruch
teile, so ist aufzurunden.
(3) Werden nicht alle für eine Gruppe 
vorgesehenen Sitze nach Abs. 2 zugeteilt 
verringert sich die Gesamtzahl der Mit
glieder des Organs um die Zahl der nicht 
zugeteilten Sitze. In dieser' Fall sind 
die Vorschriften über Deschlußfähigkeit, 
Abstimmungen und Mehrheiten auf die ge
änderte Gesamtzahl der Mitglieder ent
sprechend anzuwenden. Diese Bestimmungen 
gelten sinngemäß, wenn ein durch direkte 
Wahl gebildetes Organ, dem nicht alle 
Sitze nach Abs. 2 zugeteilt wurden, Ver
treter der einzelnen Gruppen in andere 
Organe zu entsenden hat.

§ 23 Technische Vorbereitung der Wahlen.

zuwenden sind, können Ordnungsmaßnahmen 
getroffen werden, wenn sie die Ordnung 

_ i der Hochschule und ihre Veranstaltungen 
erheblich und schuldhaft stören.
(5) Die Befugnis des Präsidenten (Rek
tors) aufgrund der Bestimmungen der Ge
setze nach § 40 vorläufig die Benutzung 
von Einrichtungen der Hochschule zu un-- 
tersagen, bleibt unberührt. In solchen 
Fällen entscheidet der Schlichtungsaus
schuß über den Fortbestand vorläufiger 
Maßnahmen nach Satz 1.

§ 26 Rechte und Pflichten der Studenten 
(1) Die Studenten haben das REcht, alle 
Lehrveranstaltungen der Hochschule, an 
der sie immatrikuliert sind, zu besuchen vertritt die Studentenschaft. Rechts-

der Satzung zustimmt.
(4) Die Satzung trifft insbesondere 1 
nähere Bestimmungen über

1. die Wahl, die Zusammensetzung, 
die Befugnisse und die Beschluß
fähigkeit der Organe der Studen
tenschaft,

2. die Amtszeit der Mitglieder von 
Organen der Studentenschaft 
und den Verlust der Mitglied
schaft ,

3. die Art der Beschlußfassung sowie 
die Form und Bekanntgabe der 
Organbeschlüsse,

4. die Beiträge,
5. die Aufstellung, Verabschiedung 

und Ausführung des Haushalts
planes.

(5) Entsprechendes gilt für Satzungs
änderungen .

5 31 Allgemeiner Studentenausschuß 
(1) Der Allgemeine Studentenausschuß

§ 36 Aufsicht
Die Studentenschaft steht unter der 
Rechtsaufsicht des Landes. Die Rechts
aufsicht wird vom Präsidenten (Rektor) 
als Aufsichtsbehörde und vom Kultus
minister als oberste Rechtsaufsichts 
behörde ausgeübt. § 28 und § 39 finden 
entsprechende Anwendung.

Vierter Abschnitt; Staatliche Aufsicht. 
Genehmigung und Aufsichtrecht

§ 37 Staatliche Genehmigung
(1) Soweit die Gesetze nach § 40 keine 
besondere Regelung treffen, bedürfen 
der Genehmigung des Kultusministers

1. die Satzungen der Hochschulen 
und der Studentenschaften

2. die Geschäftsordnungen des Lan
deskuratoriums und der Gemeinsamen 
Ausschüsse der Landesgesamthoch
schule ,

3. die Bildung, Änderung und Aufhebung 
von Fachbereichen, ständigen 
Betriebseinheiten und wissenschaft
lichen Zentren.

4. Habilitationsordnungen, Pronotion- 
sordnungen und sonstige akademi
sche Prüfungsordnungen,

5. Vorschriften über Ordnungsverfa
hren ,

6. die Festsetzung der Beiträge 
zur Studentenschaft

7. AufnahmebeSchränkungen.
(2) Die Genehmigung kann aus rechtlichen 

Gründen versagt werden. In den Fällen
des Abs. 1 Kr. 2 bis 5 und 7 kann die 
Genehmigung auch versagt werden, wenn 
eine Regelung nach pflichtgemäßem Er
messen des Kultusministers die im Hoch
schulwesen gebotene Einheitlichkeit 
gefährdet, in den Fällen des Abs. 1 
llr. 3,5 und 7 auch dann, wenn eine 
Regelung nach pflichtgemäßem Ermessen 
des Kultusministers das Wohl der Hoch
schule als Ganzes gefährdet.
(3) Die in Abs. 1 Kr. 1 und 5 genannten 
Vorschriften sind im Staatsanzeiger 
für das Land Hessen zu veröffentlichen, 
die in Abs. 2 Kr. 4 genannten Ordnungen 
im Amtsblatt des Kultusministers.

§ 38 Auskunftsrecht
Der Kultusminister kann von den Hoch
schulen Auskunft über einzelne Angele
genheiten verlangen.

Beschränkungen für einzelne Lehrveran
staltungen sind nur zulässig, soweit 
dies für ihre sachgerechte Durchführung 
geboten ist. Zulassungsbeschränkungen 
für nichtöffentliche Veranstaltungen 
bleiben unberührt.
(2) Studenten, die an einer Hochschule 
immatrikuliert sind, sind berechtigt, 
einzelne Fächer an weiteren Hochschulen 
ohne Immatrikulation an diesen Hochschu
len zu studieren.
(3) Die Studenten sollen ihr Studium in 
der Regel nach den Studien- und Früfungs 
Ordnungen einrichten, sich die erforder
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten in 
ihrem Fachgebiet aneignen und ihr Stu
dium in der vorgesehenen Zeit abschlies- 
sen.
(4) Ein Student kann exmatrikuliert wer
den, wenn er nach einer unangemessen lan 
gen Studienzeit eine vorgeschriebene 
Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
nicht abgelegt oder endgültig nicht be-

denn, daß er dies--------:— :— :------■. ,, . . ,, standen hat, es seitrverzeicnnijje und Wahlausweispnieht 2U vertreten hat.
(1) <-ur Vorfertigung der Wahlen zu oen [Jähere Regelungen kann das Landeskura

torium treffen.zentralen Organen der Hochschule, den 
Organen der Fachbereiche, der Studenten
schaft und der Fachschaften führt der 
leitende Vcrwal tungsbeamt? der Hochsch.uli 
Verzeichnisse der Personen, die in den 
jeweiligen Gruppen oder zu den jeweili
gen Organen wahlberechtigt sind.
(2) Soweit die Feststellung des Wahl
rechts eine Erklärung des Wahlberechtig
ten darüber voraussetzt, in welchem von 
mehreren Fachbereichen er sein Wahlrecht 
ausüben will, kann eine Eintragung in 
das Wählerverzeichnis erst erfolgen, 
wenn diese Erklärung abgegeben ist. Bis 
dahin ruht das Wahlrecht. Cie Entschei
dung des Wahlberechtigten, in welchem 
Fachbereich er seit; Wahlrecht ausüben 
will, kann nur zu 'egi.ir. eines neuer, 
Studienjahres geändert werden.
(3) Jeder Angehörige der Hochschule ist 
berechtigt, die Wählerverzeichnisse ein-, 
Zusehen.
(4) Den Wahl Vorständen werden Ausferti
gungen der Wählerverzeichnisse erteilt. 
(E) Die Wahlberechtigter, sind von Ihrer 
Eintragung in das Wählerverzeichnis zu 
benachrichtigen. Die Wahlordnung kann 
bestimmen, daß die Wahlberechtigung 
durch Vorlage der Dcnachrichtigung nach 
Satz 1 nachzuweisen ist.
(6) Für Studenten kann die Ausgabe der 
Benachrichtigung über die Eintragung in 
die Wählerverzeichnisse mit der Destä
tigung der Immatrikulation oder Rück
meldung verbunden werden.
(7) Der leitende Verwaltungsbeamtc der 
Hochschule sorgt für den Druck der Wahl- 
tekanntmachungen und der Stimmzettel.

S 24 'IflMYgrfah.ran. u ,
71) Für dic Durchführung der Wahlen zu 
Organen der Hochschule und der Fachbe
reiche sind Wahl Vorstände zu bilden.
(2) Dem Wahlvorstand jedes Fachbereiches 
gehört jeweils ein Mitglied jeder Grup
pe des Fachbereichs an.

§ 27 Rechtsstellung der Studentenschaft
(1) Die Studenten einer Hochschule bil- 
den dic Studentenschaft.
(2) Die Studentenschaft ist eine Kör
perschaft des öffentlichen Rechts und 
als solche Glied der Hochschule.
(3) Die Studenten eines Fachbereichs 
bilden eine Fachschaft.
(4) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhebt 
die Studentenschaft von den Mitgliedern 
Be i träge.
(5) Für die Wirtschaftsführung der Stu
dentenschaft ist jähVlich ein Haushalts _ .
plan für das folgende Haushaltsjahr auf- Organen der Studentenschaft angehörer. 
zustellen. dürfen. Das Höhere regelt die Satzung

' der Studentenschaft.

geschäftliche Erklärungen müssen von 
mindestens zwei Mitgliedern des All
gemeiner. Studentenausschusses gemein
schaftlich abgegeben werden. Erklä
rungen, durch die die Studentenschaft 
verpflichtet werden soll, bedürfen 
der Schriftform.
|(2) Ein Vermögensbeirat berät und un
terstützt den Allgemeinen Studenten
ausschuß bei der Aufstellung und Aus
führung des Haushaltsplanes und bei der 
Verwaltung des Vermögens der Studenten
schaft. Ihm gehören zwei v om Präsi
denten (Rektor) bestellte Mitglieder 
des Lehrkörpers, der leitende Verwal- 
tungsbeamte der Hochschule oder ein 
von diesem bestellter Vertreter und 
zwei Mitglieder des Studentenparlaments

3 32 Aufoaten des Ältestenrates 
(iT Der Ältestenrat wirkt darauf hin, 
daß die Studentenschaft ihre Aufgaben 
im Einklang mit den Cesetzen, den 
Satzungen und anderen Vorschriften 
erfüllt.
(2) Der Ältestenrat entscheidet über 
die Gültigkeit angefochtener Urabstimm
ungen und Wahlen zum Studentenparlament 
sowie über die Satzui.gsr.äßigkeit vom 
Beschlüssen des Studentenparlaments 
oder des Allgemeinen Studentenausschu
sses. Die Satzung der Studentenschaft 
karr, nähere Regelungen treffen und dem 
Ältestenrat weitere Befugnisse übertra
gen. 5 36 bleibt unberührt.

§ 39
5 39 Rechtsaufsicht
(1) Der Kultusminister kann Beschlüsse 
und Maßnahmen, die das Recht verletzen, 
beanstanden und ihre Aufhebung oder 
Änderung verlangen. Die Beanstandung 
hat aufschiebende Wirkung. Der Kultus
minister kann Beschlüsse und Maßnahmen, 
die das Recht verletzen, aufheten.
(2) Erfüllen die Organe der Landesgesamt- 
hochschule, die zentralen Organe der 
Hochschule oder dic Fachbereiche die 
ihnen obliegenden Pflichten nicht, so 
kann der Kultusminister anordnen, daß 
sie innerhalb einer zu bestimmenden an
gemessenen Frist das Erforderliche 
veranlassen. Kommen sie der Anordnung 
nicht innerhalb der festgesetzten Frist 
nch, so kann der Kultusminister die 
notwendigen Maßnahmen an ihrer Stelle 
treffen, insbesonders auch die erforder
lichen Vorschriften erlassen.
(3) Soweit die Cefügnisse nach den 
Abs. 1 und 2 nicht ausreichen, kann 
der Kultusminister Deauftragte beste
llen, die einzelne oder alle Befugnis
se der zentralen Organe oder der Fach
bereiche ausüben.

Sechster Abschnitt 
Schlußvorschriften

Obergangs-und

6 33 Zusammensetzung des Ältestenrats 
Der Ältestenrat besteht aus mindestens 
drei Studenten, die keinen anderen

j 2P Aufnaben der Studentenschaft und 
der Fachschaften
(1) Die Studentenschaft verwaltet ihre 
Angelegenheiten selbst. Sie wirkt nach 
Maßgabe der Gesetze nach 540 an der 
Selbstverwaltung der Hochschule mit.
(2) Die Studentenschaft hat folgende A 
gaben:

1. die Vertretung der Gesamtheit 
ihrer Mitglieder in Rahnen ihrer 
gesetzlichen und satzungsmäßigen 
Befugni sse

5 36 Bei träne und Rech.r, unrsrrüfunn
(1) Das Studentenparlament setzt die 
Höhe der Beiträge fest. Die Beiträge 
sind so zu bemessen, daß die Erfüllung 
der gesetzlichen Aufgaben der Studenten

ufSchaft gewährleistet ist und die sozi
alen Verhältnisse der Studenten ange
messen berücksichtigt werden.
(2) Die Beiträge werden von der Kasse 
der Hochschule gebührenfrei eingezogen.

__________  (3) Die Haushalts-, Wirtschafts- und
2. die Wahrnehmung der hochschul pol 1 - Kassenführung der Studentenschaft wird

tischen Belange ihrer Mitglieder 
die Wahrnehmung der wirtschaftli
chen Selbsthilfe der Studenten, 
soweit sie nicht den Studenten
werk übertragen ist, 
die Mitwirkung bei der Studenten
förderung
die Förderung der politischen 
Bildung und des staatsbürgerli
cher, Vcrantwortungsbewußtseins 
der Studenten
die Pflege internationaler Stu
dentenbeziehungen 
die Unterstützung kultureller und

von den Behörden geprüft, die für die 
Rechnungsprüfung der Hochschule zustän
dig s 1 n d.

1 § 35 Vereinfachte Organisation 
Soweit die Studentenschaft neu ent
standener oder kleinerer Hochschulen 
durch die Unterhaltung der von Gesetz 
vorgesehenen Organe und die Erfüllung 
der Pflichtaufgaben unangemessen belas
tet wäre, kann der Kultusminister nach 
Anhörung des Landeskuratoriums durch 
Rechts Verordnung abweichende Bestimmun
gen Uber die Organisation und die

musischer Interessen der Studenten Aufgaben der Studentschaft erlassen.

5 40 Gesetze über die Hochschulen 
(1) Das Höhere über die !\cchtsverhä 11 - 
nisse der Hochschulen regeln
1. das Gesamthcchschulgesetz ,
2. das Universitätsgesetz,
3. das Kur. st hochschul gesetz,
4. das Fachhochschulgesetz.

§ 41 Änderung des Hessischen Besoldunqs
ossetzes

Das Hessische Besoldungsgesetz (HGesG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Oktober 1965 (GVB1 . I S. 237), 
zuletzt geändert durch das Siebente 
.Gesetz zur Anderun des Hessischen Bes
oldungsgesetzes vom IC. Dezember 1969 
(GVB1. I S. 325), wird wie folgt geän
dert:
Die Besoldungsordnungen - Anlage I 
des Hessischen Besoldungsgesetzes - 
werden wie folgt geändert:
1. In der Besoldungsgruppe B6 wird

a) eingefügt ,,
"Kanzler der LandcsgesamthochschuTi’

b) am Schluß angefügt 
die neue Fußnote 1)
*1) Erhält eine Aufwandsentschädi
gung von 2oo Deutsche Mark.".

2. In der Besoldungsgruppe D7 wird
a) eingefügt

"Präsident der Landesgesamthoch

schule1 ̂ ",
b) am Schlup angefügt j, 

die neue Fußnote '
"1) Erhält eine Aufwandsentsch
ädigung von 25c Deutsche Mark.".


